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Die Lehrkraft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob und wann das Kind nachsitzen muss.

Nachsitzen ohne Begründung ist nicht erlaubt.

Nachsitzen ist z. B. dann gerechtfertigt, wenn die Schule geschwänzt oder der Unterricht gestört

wurde.

Eltern müssen zumindest telefonisch über das Nachsitzen informiert werden, vor allem dann,

wenn das Kind noch minderjährig ist.

Das Nachsitzen muss unter Aufsicht erfolgen.

Kollektives Nachsitzen ist untersagt.

Konkrete Regelungen liegen bei den einzelnen Bundesländern und den jeweiligen

Schulgesetzen.

Allgemein gilt:

Regelungen der Bundesländer:

Bundesland Regelungen

Nachsitzen bei Missachtung der Schulbesuchspflicht oder

Nichteinhaltung der Schulordnung.

Lehrkräfte dürfen bis zu 2 Unterrichtsstunden nachsitzen

anordnen.

Schulleitung darf Nachsitzen auf 4 Stunden ausweiten.

Mehr Informationen: Schulgesetz Baden-Württemberg.

Baden-Württemberg

Nachsitzen auch bei Störung des Unterrichts oder nicht

hinreichender Beteiligung des Schülers.

Eltern müssen vorab schriftlich informiert werden.

Mehr Informationen: Schulgesetz Bayern.

Bayern

Berlin

Nachsitzen bei schulhaft versäumten Unterricht oder Störung des

Unterrichts.

sonst keine konkreteren Regelungen im Schulgesetz.

Mehr Informationen: Schulgesetz Berlin.

Brandenburg

Nachsitzen als erzieherische Maßnahme bei Fehlverhalten des

Schülers.

Nachsitzen ist auf maximal 1 Stunde begrenzt.

Mehr Informationen: Schulgesetz Brandenburg.

Stand: 05.07.2021

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/6fs/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=3h&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-SchulGBW1983V40P90&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG-86?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.schulgesetz-berlin.de/berlin/schulgesetz/teil-v-schulverhaeltnis/abschnitt-iv-massnahmen-bei-erziehungskonflikten/sect-62-erziehungsmassnahmen.php
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgschulg#63
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Bundesland Regelungen

Keine konkreten Regelungen über das Nachsitzen.

Vertrauen in die Lehrer, eine geeignete Erziehungsmaßnahme zu

finden, die den Schüler das eigene Fehlverhalten erkennen lassen.

Mehr Informationen: Schulgesetz Bremen.

Bremen

Hamburg

Nachsitzen als gerechtfertigte Maßnahme bei schuldhaft

versäumten Unterricht.

Zeitliche Regelungen zum Nachsitzen trifft das Hamburger

Schulgesetz nicht.

Mehr Informationen: Schulgesetz Hamburg.

Mecklenburg-

Vorpommern

Niedersachsen

Hessen

Nachsitzen als erzieherische Maßnahme bei schuldhaft

versäumten Unterricht.

Eltern sind vorab schriftlich über das Nachsitzen zu informieren.

Schulen dürfen Nachsitzen in ihrer individuellen Schulordnung

ausschließen.

Mehr Informationen: Schulgesetz Hessen.

Nachsitzen als Maßnahme bei schuldhaft versäumten Unterricht

und Unterrichtsstörungen.

Eltern sind vorab schriftlich über das Nachsitzen zu informieren.

Mehr Informationen: Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern.

Nachsitzen als Maßnahme bei Unterrichtsstörung oder sonstigen

Verletzungen von Schülerpflichten.

Mehr Informationen: Schulgesetz Niedersachsen.

Nordrhein-Westfalen

Nachsitzen als pädagogische Maßnahme bei schuldhaft

versäumten Unterricht.

Eltern müssen vorab über das Nachsitzen informiert werden.

Mehr Informationen: Schulgesetz NRW

Rheinland-Pfalz

Nachsitzen bei schulhaft versäumten Unterricht. 

Nachsitzen ist jedoch nur zulässig, wenn auch wirklich nur das

Versäumte aufgearbeitet wird.

Mehr Informationen: Schulgesetz Rheinland-Pfalz.

https://www.transparenz.bremen.de/vorschrift_detail/bremen2014_tp.c.69600.de#jlr-SchulGBRpP46
http://www.schulrechthamburg.de/jportal/portal/bs/18/page/sammlung.psml?doc.hl=1&doc.id=VVHA-VVHA000000034&documentnumber=1&numberofresults=1&doctyp=vvhhschulr&showdoccase=1&doc.part=F&paramfromHL=true
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-SchulGHE2017V1P83
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-SchulGMV2010V22P60
https://www.rlsb.de/themen/schueler/ordnungsmassnahmen
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=0&bes_id=7345&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=492431
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/j83/page/bsrlpprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=3c&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-SchulORP2009pP95&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
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Bundesland Regelungen

Nachsitzen als mögliche erzieherische Einwirkung bei

Missachtung der Schulbesuchspflicht oder der Nichteinhaltung

der Schulordnung.

Mehr Informationen: Schulgesetz Saarland.

Saarland

Sachsen

Nachsitzen als ausdrücklich genannte Erziehungsmaßnahme bei

Störung des Unterrichts, mangelnder Disziplin sowie schulhaft

versäumten Unterricht.

Mehr Informationen: Schulgesetz Sachsen.

Schleswig-Holstein

Thüringen

Sachsen-Anhalt

Nachsitzen als erzieherische Maßnahme bei schuldhaft

versäumten Unterricht, jedoch nur zulässig, wenn wirklich nur das

Versäumte nachgearbeitet wird.

Lehrkraft darf maximal eine Stunde Nachsitzen anordnen.

Zeitliche Ausweitung des Nachsitzens durch Schulleitung möglich.

Mehr Informationen: Schulgesetz Sachsen-Anhalt.

Nachsitzen als begründete Maßnahme bei schuldhaft versäumten

Unterricht.

Eltern sind vorab über das Nachsitzen zu informieren.

Mehr Informationen: Schulgesetz Schleswig-Holstein.

Nachsitzen als erzieherische Maßnahmen bei schuldhaft

versäumten Unterricht. 

Nachsitzen jedoch nur zulässig, wenn der versäumte Unterricht in

dieser Zeit nachgearbeitet wird.

Eltern sind vorab über das Nachsitzen zu benachrichtigen.

Mehr Informationen: Schulgesetz Thüringen.

https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-SchulOGSLV9P32
https://amt24.sachsen.de/lebenslage/-/sbw/Erziehungs++und+Ordnungsmassnahmen+der+Schule-5000852-lebenslage-0
https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-SchulGST2018pP44
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/portal/t/3at7/page/bsshoprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=192&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SchulGSH2007rahmen&doc.part=X&doc.price=0.0&doc.hl=1#jlr-SchulGSH2007V24P25
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-SchulGTH2003V2P51

